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Vorwort zur neunten Auflage.
Diese TextauSgabe ist bis zur vierten Auslage von dem 

Geheimen Regierungsrat Dr. I. -rech und dem Unterzeich
neten gemeinsam bearbeitet worden. Bei der fünften und 
sechsten Auflage hatte der Unterzeichnete nicht mitgewirkt. 
Für die siebente Auflage war der Landrichter Dr. Fritz Krech 
an die Stelle seine- Balers getreten. Die vorige und die 
jetzige Auslage hat der Unterzeichnete allein bearbeiten müssen. 
Landrichter Dr. Fritz Krech ist am 15. Oktober 1914 vor Iwan
gorod den Heldentod gestorben. Der reichen und gesegneten 
Wirksamkeit de- Geheimen Regierung-rat- Dr. Johanne- 
Krech hat am 20. Januar 1915 ein Unglück-fall da- Ziel ge
setzt.

Die Auflage hat Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre 
bi- zur Gegenwart berücksichtigt.

Für ein tieferes Eindringen in den behandelten Rechts
stoff wird verwiesen aus daS für die grundsätzlichen Fragen 
auch heute noch in Betracht kommende Werk: „Die Gesetz
gebung, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen im Reiche unb in Preußen, auf der Grundlage 
des Kommentar- zur preußischen Gesetzgebung, betreffend 
die Zwangsvollstreckung in daS unbewegliche Vermögen, 
von Dr. I. Krech und Dr. O. Fischer bearbeitet, von Dr. O. 
Fischer und Dr. L. Lchaeser. 2. Auflage. Berlin 1910. 
I. Guttentag."

BreSlau, im August 1922.
O. Fischer.



Vorwort ;ur zehnte« Auflage.

Vorwort zur zehnten Auflage.
Die Grundsätze der Bearbeitung blieben unverändert. 

Bei der Umarbeitung hat den Unterzeichneten sein Enkel, 
Gerichtsassessor Dr. August Most, unterstützt, der auch die Rich
tigstellung des Registers besorgt hat.

Breslau, im Dezember 1928. 
D. Mscher
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Einleitung.
Die Zivilprozeßordnung für daS Deutsche Reich vom 

30. Januar 1877 hatte die ganze Zwangsvollstreckung 
insofern systematisch in sich ausgenommen, als die allge
meinen Bestimmungen deS 1. Abschnitts des 8. Buches sich 
aus Zwangsvollstreckungen aller Att bezogen. Dagegen 
hatte sie von den einzelnen Arten die Zwangsvollstreckung 
wegen einer Geldforderung nur insoweit geordnet, als Be
friedigung auS dem beweglichen Vermögen des Schuldners 
gesucht wurde.

Für die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen waren nur drei besondere Dinge in den §§ 755—757 
geregelt, während im übrigen auf die Landesgesetze ver
wiesen wurde. Der Grund lag in dem engen Zusammenhänge 
mit dem zurzeit ebenfalls nur landesrechtlich geordneten 
materiellen Grundstücksrechte.

Das Inkrafttreten der ZPO. machte es notwendig, daß 
säst alle Gliedstaaten des Reiches das Landesrecht einer Re
vision unterzogen, welche in den meisten Staaten zu einer voll
ständigen Neuordnung der Materie fühtte.

In Preußen hatte man sich zunächst mit dem novellen- 
arttgen Gesetze vom 4. März 1879 begnügt. Man ging dann 
aber in dem Gesetze, betreffend die Zwangsvollstreckung in 
daS unbewegliche Vermögen vom 13. Juli 1883, dazu über, 
eine umfassende Kodifikation der Zwangsvollstreckung 
in das unbewegliche Vermögen zu geben, welche schließlich 
in der ganzen Monarchie mit Ausnahme der ehemals nassauischen 
Gebietsteile und der Insel Helgoland Geltung hatte. Dieses 
Gesetz stellte sich aber auch materiell als eine wirtschaftlich 
bedeutsame Reform des Subhastationsrechts dar, indem es 
daS sog. Teckungs- und llbernahmeprinzip zum Aus-
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gangSpunkte nahm, nach welchem die Zrvangsversteigerung 
nur dann erfolgen darf, wenn die dem Antragsteller vorgehenden 
Berechtigten durch Übernahme seitens des ErsteherS bzw. 

durch Anweisung auf den Preis vollständig gedeckt werden.
Diese Reform wirkte insofern bahnbrechend, als da- König

lich sächsische Gesetz vom 16. August 1884 und das baye
rische Gesetz vom 29. Mai 1886 ihr gefolgt sind.

Da- am 1. Januar 1900 in Kraft getretene Bürgerliche 
Gesetzbuch sür das Deutsche Reich vom 18. August 1896 hat, 
allerdings mit weitgehenden Vorbehalten für das Landesrecht, 
ein einheitliches Sachenrecht auch für Grundstücke und andere 
Jmmobllien geschaffen.

Nunmehr war die Möglichkeit gegeben, auch die Zwangs
vollstreckung in diese Gegenstände reichsrechtlich einheitlich 
zu regeln und diese Regelung der ZPO. einzuverleiben. 
Art. 1 deS EGBGB. hatte aber gleichwohl ein besondere- 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwang-verwaltung 
in Aussicht gestellt, welche- gleichzeitig mit dem BGB. in Kraft 
treten sollte.

Den ersten Entwurf hatte die von dem BundeSrate 
berufene Kommission zur Ausarbeitung de- Entwürfe- eine- 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in erster Lesung auf Beschluß deS 
BundeSratS vom 14. Juni 1888 aufgestellt und bereits 1889 
veröffentlicht (Amtliche Ausgabe im Verlag von I. Guttentag, 
Berlin 1889). Die Vorarbeiten, insbesondere die Beratungs
protokolle sind ebensowenig veröffentlicht, wie bei dem BGB. 
selbst. Dagegen sind die von Hllfsarbeitern der Kommission 
auf Grund der Vorarbeiten au-gearbeiteten Motive dem 
veröffentlichten Entwurf beigegeben. Auch dieser Entwurf 
hatte seine Vorbilder in dem preußischen Gesetz vom 13. Juli 
1883 und den ihm folgenden Kodifikattonen, so daß er also 
namenllich an dem Deckung-prinzip und der srellich etwa- 
anders geregelten Übernahme festhielt.
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Die an dem Sachenrecht des Entwurfs des BGB. nach der 
ersten Lesung vorgenommene durchgreifende Umgestaltung 
machte auch eine Umarbeitung des Subhastationsgesetzes 
erforderlich. Diese ist erst nach dem Zustandekommen des 
BGB. erfolgt. Sie enthält zahlreiche Abweichungen, bei 
welchen die Wünsche der Kritik berücksichtigt sind, auch eine 
Vereinfachung des Verfahrens erstrebt ist. Dahin gehören 
die Zulassung von Zahlungsfristen sowie einer außergericht
lichen Kaufgelderverteilung, und die Bestimmung des geringsten 
Gebots bei Gesamthypotheken. Tas grundlegende Prinzip 
wurde aber beibehalten.

Dieser zweite Entwurf wurde sodann vom Bundesrat als 
Reichstagsvorlage angenommen und nebst dem Entwurf eines 
Einführungsgesetzes am 12. Dezember 1896 dem Reichstage vor
gelegt. Ihm ist statt der Motive eine kürzere Denkschrist 
beigegeben (Nr. 607 der Drucksachen des Reichstags — Aus
gabe von I. Guttentag, Berlin 1897). Im Reichstage wurde 
die erste Lesung (StenBer. S. 3941 bis 3953) am 16. Dezember 
1896 vorgenommen. Sie endete mit der Verweisung des 
Entwurfs an die 16. Kommission, welche die Beratung am 
22. Februar 1897 beendete (Nr. 685 der Drucksachen des 
Reichstags). Die von der Kommission beschlossenen Änderungen 
sind nur von untergeordneter Bedeutung. Die Paragraphen
nummern des Gesetzes und des zweiten Entwurfes sind die
selben.

Der Reichstag hat am 26. Februar 1897 in zweiter Lesung 
und am 8. März 1897 in dritter Lesung den unveränderten 
Kommissionsentwurs im ganzen einstimmig angenommen.

Bom Bundesrat wurde die unveränderte Annahme be
schlossen. Das Gesetz ist am 24. März 1897 vom Kaiser voll
zogen und unter Nr. 2372 (nebst Einführungsgesetz Nr. 2373) 
in der am 3. April 1897 in Berlin ausgegebenen Nummer 
des RGBl, veröffentlicht worden.
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Das in Abschnitt II dieses Buches wiedergegebene Gesetz 
behandelt die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 
nur in bezug auf Grundstücke und andere Grundbuchobjette, 
sowie in bezug auf Schiffe. In erster Linie handelt eS sich 
um die Vornahme dieser Maßregeln zum Zwecke der Zwangs
vollstreckung wegen einer Geldsorderung oder einer 
dinglichen auf Geld gerichteten Verhaftung. Daneben treten 
aber im weiteren Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 
im Konkurse und die Zwangsversteigerung von Nachlaß
grundstücken auf Anttag eines Erben sowie die Zwangs
versteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemein
schaft.

Das Gesetz dient in seinem ersten Abschnitt (§§1 bis 
161) zunächst der Zwangsvollstreckung in Grundstücke und 
andere Immobilien. Für Grundstückspsandrechte ist gesetz
lich bestimmt, daß die Befriedigung aus dem verhafteten 
Grundstück nur im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt 
(§§ 1147, 1192, 1199 BGB.). Für persönliche Forderungen 
ergibt sich dieses ohne weiteres aus der ZPO. In beiden 
Richtungen ergänzt also das Gesetz die ZPO. und ist so anzu
wenden, alS ob es Bestandtell der ZPO. selbst wäre. Es 
finden deshalb auf die Zwangsvollstreckung in daS unbeweg
liche Vermögen aus der ZPO. nicht nur die allgemeinen Be
stimmungen über Zwangsvollstreckung, sondern auch die son
stigen allgemeinen Bestimmungen soweit Anwendung, als 
sie nicht durch das Gesetz oder die Natur der Sache ausgeschlossen 
sind.

Außerdem findet aber auch neben diesem Gesetze der 
spezielle Abschnitt der ZPO. Anwendung, welcher von 
der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Ver
mögen handelt (Abschnitt I dieses Buches). Dieser Abschnitt 
der ZPO. ist aus Anlaß dieses Gesetzes einer vollständigen 
Umgestaltung unterzogen worden. Bier Paragraphen (§§ 864,
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865, 870, 871) regeln den Gegenstand, in welchen die Zwangs
vollstreckung erfolgt. Eine weitere Bestimmung ($ 866) nennt 
als Mittel der Zwangsvollstreckung in ein Grundstück: die 
Eintragung einer Sicherung-hypothek für die Forderung, die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung.

Bon diesen drei Mitteln ist die SicherungShypothek 
in der ZPO. selbst geregelt worden ($$866„ 867, 868). 
Dagegen verweist §869 bezüglich der Zwangsversteigerung 
und der Zwang-verwaltung auf diese- besondere Gesetz, 
dessen Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in Grund
stücke aus die Zwangsvollstreckung in eine Berechtigung, 
für welche die sich aus Grundstücke beziehenden Vorschriften 
gelten, entsprechende Anwendung finden (§ 870). Hinsichtlich 
de- den Betrieb einer Eisenbahn betreffenden RuhungSrechtS 
gestattet $871 eine von den Vorschriften der Reich-gesetze 
abweichende Regelung durch Landesrecht*).

Der die Zwangsvollstreckung in Grundstücke behandelnde 
erste Abschnitt des Gesetzes vom 24. März 1897 zerfällt in 
drei Titel, von denen der erste (§§ 1 bis 14) Bestimmungen 
enthält, welche sich auf Zwangsversteigerung und Zwangsver
waltung gemeinsam beziehen, während der zweite ($$ 15 bi- 
145) von der Zwangsversteigerung und der dritte ($$ 146 bis 
161) von der Zwangsverwaltung handelt.

In zweiter Linie rechnet die ZPO. auch Schiffe, so
weit sie in das Schiffsregister eingetragen sind, zum unbeweg
lichen Vermögen ($ 864), bestimmt aber, daß hier die Zwangs
vollstreckung nur durch Zwangsversteigerung erfolgt ($870,). 
DaS BGB. verordnet auch bezüglich der Schiffe, daß die 
Befriedigung der Pfandgläubiger nur im Wege der Zwangs
vollstreckung erfolgt ($ 1268 BGB.).

Die Zwangsversteigerung von Schiffen im Wege der 

*) Für Pr.: Gesetz über die Bahneinheiten v. 19. 8. 95, ab
geändert durch G. v. 11. 6. 02.
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Zwangsvollstreckung wird im zweiten Abschnitte diese- 
Gesetze- ($$ 162 bi- 171) näher geregett. Dagegen bleibt die 
Zwang-vollstreckung in Schiff-parten der ZPO. selbst ($ 868) 
Vorbehalten.

Für die Vollziehung einrS Arreste- in da- unbewegliche 
Vermögen soll künftig lediglich die ZPO. maßgebend fein 
($932).

Dagegen ordnet wiederum da- Gesetz vom 24. März 1897 
die Zwangsversteigerung und Zwang-verwaltung de- unbe
weglichen Vermögen- auf Antrag de-KonkurSverwalterS 
(§§ 172 bi- 174). ES dient insofern zur Ausführung der Vor
schriften der Konkursordnung, welche formell dem Verwalter 
die Befugnis geben, die Zwang-verwaltung und die Zwangs
versteigerung der zur Masse gehörenden unbeweglichen Gegen- 
stände bei der zuständigen Behörde zu betreiben ($ 126 KO.) 
und materiell die Gegenstände, welche der Zwangsvollstreckung 
in da- unbewegliche Vermögen unterliegen, zur abgesonderten 
Befriedigung für diejenigen bestimmen, welchen ein Recht 
auf Befriedigung au- diesen Gegenständen zusteht ($ 47 KO.).

Die im Anschluß an diesen letzteren Fall geordneten Fälle 
der Zwangsversteigerung -um Zwecke der Rachlaßregu- 
lierung ($$ 175 bi- 179) und der Aufhebung einer Ge
meinschaft ($$ 180 bis 184) liegen außerhalb der streitigen 
Gerichtsbarkeit.

Da- beigegebene Einführung-gesetz enthält hauptsächlich 
Vorbehalte zugunsten de- Landesrecht-. E- regelt 
außerdem da- Inkrafttreten und den Übergang (siehe unter 
III).

Der durch da- Gesetz vom 17. Mai 1898 gegebenen Er
mächtigung gemäß ist der Text des Gesetze- vom 24. März 
1897 und de- Einführung-gesetze- unter dem 20. Mai 1898 
von dem Reichskanzler im Reich-gesetzblatt von 1898 S. 713 

»rech.Ftscher, Zwan-ßvoll-reikuich. 10.«ufl. 2
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bis 753 anderweit bekanntgemacht worden*). Eine Abän
derung erfuhr daS Gesetz vom 24. März 1897 durch Art. 1 
des Gesetzes zur Einschränkung der Verfügungen über Miet- 
und Pachtzinsforderungen vom 8. Juni 1915, welches im 
Interesse des Realkredits den Borverfügungen des Eigen
tümers über Miet- und Pachtzinsforderungen und dem Zugriff 
der Personalgläubiger in diese Forderungen Schranken setzt**). 
Außerdem sind aus Anlaß des Kriegs- und Nachkriegszustandes 
eine Reihe Maßnahmen getroffen, welche aber keine Text
änderungen im Gefolge hatten. Ein Teil von ihnen ist später 
aufgehoben oder angeändert. Anderes steht dagegen noch 
in Geltung. Währungsverfall, Auswertung, Reparationslast 
haben auch auf die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen ihren Einfluß geübt. Dazu treten einzelne andere 
gesetzliche Einwirkungen, wie z. B. das Kabelpfandgeseh vom

*) Das Gesetz über die Sicherung von Bauforderun
gen v. 1.6.09 ist bisher nur in seinem ersten, allgemeine Sicherungs
maßregeln der Baugl. (§ 18) behandelnden Abschnitte in Kraft 
getreten, während der zweite Abschnitt, der die dingl. Sicherung 
der Bauforderungen betrifft, den Erlaß von Verordnungen der 
Landesregierungen voraussetzt, durch welche nach Anhörung der 
Gemeinden, der amtlichen Handelsvettretungen, der Handwerks
kammer des Bezirks und der gesetzlichen Arbeitervertretung die
jenigen Gemeinden bestimmt werden, in denen im Fall eines 
Neubaues eine Sicherung der Bauforderungen nach den Vorschriften 
dieses Abschnittes stattfindet (§ 9). — In Pr. sind solche Verord
nungen bisher nicht ergangen. Die auf die Eintragung des Bau
vermerks, einer Bauhyp. für den Baugl., auf den Rang der
selben, sowie auch die Eintragung einer Baugeldhyp. für den 
Geldgeber und deren Rangverhältnis gegenüber der Bauhyp. usw. 
bezüglichen Vorschriften sind daher noch nicht in Wirksamkeit 
getreten, ebensowenig die auf die ZwBerst. u. ZwBerw. bezüg
lichen §§ 37—40.

**) Das Gesetz, welches in a. 2 u. 3 auch die §§ 573, 574, 
1123, 1124 BGB. u. d. § 21 KO. abändert, ist nach a. 6 am 20. 6. 15 
in Kraft getreten. Den Übergang regeln a. 4 u. 5.
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31.3.25, welches die Zwangsvollstreckung in Hochseekabel 
dieser Art nach den Vorschriften der ZBG. ordnet (§§ 24ff.). 

Vorbehalte zugunsten des Landesrecht- bestehen 
einerseits gegenüber einzelnen Vorschriften de- Reichsgesetzes 
selbst, anderseits allgemein für die Gebiete, auf welche sich 
die im EGBGB. gemachten Vorbehalte erstrecken. 

Zu ihrer Erledigung sind in sämtlichen Bundesstaaten Aus
führungsgesetze ergangen, in Preußen das Gesetz vom 
23. September 1899 (GS. S. 249). Der Entwurf diese- 
Gesetzes ist zunächst dem Abgeordnetenhause zugegangen 
(Drucksache 19, Legislaturperiode I. Session 1899 Nr. 118), 
und von diesem einer Kommission überwiesen worden. Der 
Bericht dieser Kommission (Drucksachen Nr. 251) hat nur 
wenige Abänderungen in Vorschlag gebracht. Diese sind von 
dem Plenum des Abgeordnetenhauses gutgeheißen. Im 
Herrenhause ist der Gesetzentwurf in der von Hause der Ab
geordneten beschlossenen Fassung auf schriftlichen Bericht 
der bestellten Kommission angenommen worden (Drucksachen 
des Herrenhauses Nr. 121, 139).

Die Einteilung schließt sich an die Gliederung des Reichs
gesetzes an. Der erste Allschnitt (Art. 1 bis 14) enthält 
ergänzende Bestimmungen über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung von Grundstücken im Wege der 
Zwangsvollstreckung. Sie sind zu den betreffenden Para
graphen des Reichsgesetzes abgedruckt worden.

Der zweite Abschnitt (Art. 15 bis 21) behandelt die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung von Berg
werk-eigentum, unbeweglichen Bergwerksantellen und selb
ständigen Kohlenabbauberechtigten im Wege der Zwangs
vollstreckung und bringt die neben § 870 ZPO. erforderlichen 
besonderen Vorschriften.

Im dritten Abschnitte folgen Vorschriften über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in besonderen 
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Fällen, nämlich in den im dritten Abschnitte deS Reich-gesetze- 
behandelten Fällen, soweit sick das Verfahren aus Bergwerks
eigentum, unbewegliche BergwerkSantelle oder selbständige 
Gerechtigkeiten bezieht (Art. 22), ferner in den besonderen 
bergrechttichen Fällen der Zwangsversteigerung (Art. 23 bis 
27), endlich in den Fällen des ALR. I 8 $§ 40, 58, 60 (Art. 28 
bi- 32).

Der vierte Abschnitt (Att. 33 bi- 48) enthält Schluß- 
und Übergangsbestimmungen, insbesondere über das Ber
teilungsverfahren in Enteignung-sachen (Art. 35 bi- 41) und 
über die Änderung der Kostenvorschristen (Att. 44 bis 46).

Die letzteren drei Abschnitte sind unter IV wiedergegeben. 
Dieses Gesetz ist bisher nur in einem Punkte durch die 

Verordnung v. 17.12. 24 Nr. III geändert.
Die Ausführungsgesetze der übttgen Länder haben folgende 

Daten: Bayern 9. 6. 99 mit G. 2. 2. 21; Sachsen 18. 6. 00 
mit AuSfBO. 19. 6. 00, dazu G. 25. 7. 23 u. BO. 18.10. 10; 
Württemberg 28. 7. 99 mit ABf. 10.10. 99;' Baden 13.10. 
25 mit BO. 12. 7. 26; Hessen 23. 6. 99; Mecklenburg 
(Schwerin und Strelitz) 9.4.99; Oldenburg 15.5.99; 
Thüringen 2. 4. 25 (Sachsen-Weimar 18. 5. 06, Meiningen 
12. u. 17. 8. 99, Altenburg 4. 5. 99 mit G. 17.12. 04, Gotha 
20. 11. 99, Reuß ä. L. 30. 10. 99, j. L. 10.8.99, Schwarz- 
burg-Sondershausen 19. 7. 99, Schwarzburg-Rudolstadt 28. 2. 
1900); Braunschweig 12. 6. 99; Anhalt 20. 4. 99; Wal
deck 11. 12. 99 u. 21. 5. 24; Schaumburg-Lippe 23. 6. 99 
mit 13. 3. 11; Lippe 17. 11. 99 mit G. 19. 4. 07; Lübeck 
18. 12. 99; Bremen 18. 7. 99 mit G. 28.12.16 u. 29.11. 20; 
Hamburg 19. 7. 99 mit G. 8.12. 99 u. 25. 7. 23.
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Äwitprozetzorbnung.

Achte« Buch. ZwattgSvollstreckmg. 
Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen.
SS 704—802.

Zweiter Abschnitt. 
Zwangsvollstreckung wegen Selbforderungen. 

Erster Titel.
Zwangsvollstreckung i« kM 6e*egli#e Semiee«. 

88 803—805.

Zweiter Titel. 
Zwangsvollstreckung in fce» »»bewegliche Berwögen. 
5 884. Der Zwangsvollstreckung in da« unbewegliche 

Vermögen' unterliegen außer den Grundstücken die Be
rechtigungen, für welche die fich auf Grundstücke beziehen
den Vorschriften gelten, und die im Schiffsregister einge
tragenen Schiffe.

Die Zwangsvollstreckung in den Bruchteil eines Grund
stücks oder einer Berechtigung ist nur zulässig, wenn der 
Bruchteil in dem Anteil eines Miteigentümer» besteht 
oder wenn fich der Anspruch des Gläubiger» auf ein 
Recht gründet, mit welchem der Bruchteil als solcher be
lastet ist».

1 Sie findet nur wegen Geldforderungen statt (Überschrift zu 
Buch VIII Abschn. II), und zwar sowohl wegen persönlicher
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Forderungsrechte als wegen d i n g l., aus eine Geldsumme 
gerichteter Rechte (BGB. §§ 1147—1149, 1192, 1200, Grund
pfänder, — §§ 1105, 1107 (a. 90 Abs. 1 Pr. AGBGB.), Real
lasten —, §§ 1001, 1008, Verwendungen deS Drittbesitzers auf das 
Grundstück, des Erbschaftsbesitzers § 2022). Auch Forderungen und 
andere Rechte, die in Beträgen in ausländischer Währung be
rechnet sind, gehören hierher. E.9L 10678, JFG. I471. Die allg. 
Bestimmungen über ZwBollstr. (Buch VIII Abschn. I) finden An 
Wendung. Vgl. aber für die Zwangshyp. § 867 A. 2. — Bei der 
Verfolgung persönl. Forderungen gegen jur. Personen des öffentl. 
Rechts auch das in § 15 Nr. 9 EGZPO. aufrechterhaltene 
LandeSr. — Wegen der Reichsbahn G. 30. 8. 24, AllgBf. 5. 4. 27.

§ 864 behandelt den Hauptgegenstand, § 865 die diesem hinzu - 
tretenden Gegenstände.

2 Hauptgegenstand der ZwBollstr. in das unbewegl. 
Vermögen können nur sein:

a) Grundstücke mit ihren wesentl. u. unwesentl. Bestandteilen 
(§§ 94 ff., 890 BGB.), nicht aber Gebäude auf dem Schu. nicht 
gehörigen Grundstücken — § 866 ZPO. sowie unter II §§ 1—161.

b) Berechtigungen, für welche die sich auf Grundstücke be
ziehenden Vorschriften gelten. Als solche kommt von r e i ch tz- 
gesetzlich geregelten Berechtigungen nur das Erbbaurecht 
(§ 11 BO. 15. 1. 19) in Betracht; doch unterstellt das Reichs
recht diesen Vorschriften auch die nach Landesr. etwa bestehenden 
Erbpachtrechte, Büdner- u. Häuslerrechte (a. 63) u. vererbt, u. 
veräußerl. Rechte zur Gewinnung eines dem Bergrecht nicht unter
liegenden Minerals (a. 68). Durch Landesrecht können unterstellt 
werden: B e r g w e r k s e i g e n t u m (a. 67 EGBGB.), Jagd 
und Fischereiberechtigungen (a. 69), andere vererbt, u. übertrag 
bare Nutzungsrechte (a. 196?, auch bestehenbleibendes Stockwerks 
eigentum (a. 182). — § 81 GBO., § 870, aber auch § 871 ZPO

Für Pr. wegen Bergwerkseigentum: § 50 BergG., 
a. 22 ff. Pr. AGGBO. (wegen der Erbstollengerechtigkeit des alt. 
Rechts § 223 BergG., wegen selbst. Kohlenabbaugerech 
t i gleiten: G. 22. 2. 69, u. a 38 Pr. AGBGB., a. 27 
Pr. AGGBO ), wegen der S a l; a b b a u g e r e ch 1 i g k e i t e n 
in Hannover: G. 1. 8. 04. Die Übertragung des in § 2 Abs. 2



II. Abschn. Titel 2. Zw Bollstr. in daS unbewegt. Vermögen. 23 

BergG. erwähnten Gewinnungsrechts für Steinsalz usw. an 
Dritte als vererbt, u. veräußert. Recht ist an und für sich eine 
dingl. Belastung des Bergwerk-eigentums des Staate- (§ 38b), 
wird aber nach § 38c1 im wesentl. dem Bergwerkseigentum gleich
gestellt. — Auf Grund § 2 EGZBG. sind in Pr. AGZBG. a. 16 
bis 21 einige Sondervorschristen getroffen (unten IV).

Für andere Gerechtigkeiten gelten in Pr. die sich auf Grund
stücke beziehenden Vorschriften des BGB., wenn sie nach den bis
herigen Gesetzen in Ansehung der Eintragung in die gerichtl. 
Bücher u. der Verpfändung den Grundstücken gleichstehen (selbst. 
Gerechtigkeiten) u. wenn die Gerechtigkeit ein GBBl. er
halten hat (a. 40 Pr. AGBGB.), dessen Anlegung auf Antrag 
des Berechtigten geschieht (a. 27* Pr. AGGBO). Für Pr. kom
men namentlich in Betracht: vererbt, u. veräußert. Apotheker
privilegien, Fähr- u. Fischereigerechtigkeiten (E.Gr. 545*), Schiff
mühlen, Abdecker- u. Kaminkehrerger., in Westfalen gewisse Real
berechtigungen (V. 10. 4. 4b, in Frankfurt a. M. Schirnen- und 
Meßbudengerechtigkeit.

e) Ideelle Anteile am Grundstückseigentum (Bruchteile des 
Grundstücks im Sinne des BGB.) oder an den zu b erwähnten 
Berechtigungen, im Gegensatz zu nach §§ 859, 860 zu behandelnden 
Mitberechtigungen zur gesamten Hand (Gesellschaft, Gütergemein
schaft, Erbengemeinschaft) ER. 541OS, 57<S5. Bei Anteilen müssen 
aber die besonderen Voraussetzungen d. Abs. 2 erfüllt sein. Al- 
Anteil eines Miteigentümers kann nur der ganze gegenwärtig 
einem Miteigentümer gehörige Anteil in Betracht kommen. Wenn 
Miteigentümer den Anteil eines anderen Miteigentümers anteil
mäßig erworben haben, so ist dieser Zuwachs für sich allein nicht 
mehr als Anteil eines Miteigentümers anzusehen, E.Ä. 26 A157, 
FG. 3W. Es genügt aber zur Anwendung des Abs. 2, daß die 
Anteilsversteigerung dazu führen kann, daß die Anteile wieder in 
verschiedene Hände kommen, E.R. 94155. Für Preußen wegen 
unbewegt. Bergwerksanteile (Kuxe der Gewerkschaf
ten ält. Rechts) §§ 228, 231 BergG., a. 37 VII, X1II Pr. 
AGBGG., a 28 Pr. AGGBO.; - die Kuxe der Gewerkschaften 
neueren Recht- gehören zum bewegt. Vermögen (§§ 101, 235» 
BergG., a. 37 IX, XVI Pr. AGBGB.). Zulässig Eintragung
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einer Zwangshyp. aus einem gegen eine Gewerkschaft alt. Rechts 
entstandenen Schuldtitel, EX 522M.

d) Hochseekabel (§§ 24—28 Kabelpfandg.).
e) Die im Schiffsregister eingetr. Schiffe; unter Umständen 

auch ausl. Schiffe, nicht aber Schiffsparten (§§ 858, 8702 ZPO.; 
§§ 162—171 ZVG., E.FG. 4222). — Nicht Kriegsschiffe E.R. 
72332, aber auch 79178.

f) Dazu kommt in Pr. die B a h n e i n h e i t u. das Bahn- 
betriebsbenutzungsrecht (zu § 871).

§ 865. Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermögen umfaßt auch die Gegenstände, auf welche sich bei 
Grundstücken und Berechtigungen die Hypothek, bei Schiffen 
das eingetragene Pfandrecht erstreckt*.

Diese Gegenstände können, soweit sie Zubehör sind, nicht 
gepfändet werdend Zm übrigen5 unterliegen sie der 
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen, solange 
nicht ihre Beschlagnahme im Wege der Zwangsvollstreckung 
in das unbewegliche Vermögen* erfolgt ist5.

1 Den Hauptgegenständen (§ 864 ZPO.) treten die in Abs. 1 
bezeichneten Gegenstände hinzu, gleichviel ob eine Hhp. besteht 
oder nicht. Sie ergeben sich für Grundstücke aus §§ 1120 bis 1130 
BGB., jedoch auch a. 52, 53, 672, 109 EGBGB.: Erstreckung der 
Hyp. auf den Entschädigungsanspruch wegen Enteignung und 
Bergschäden, E.R. 69247; — bei Berechtigungen aus dem 
Landesrecht (für Pr. über H i l f s b a u e als B e st a n d t e i l e 
(nicht Zubehör) des berechtigteu Bergwerks a. 37 III Pr. AGBGB. 
zu § 603 BergG.), bei Schiffen § 1265 BGB., § 1031 BSchG., 
§ 478 HGB.

2 Absolute Nichtigkeit der Pfändung, auch wenn das Zu
behör zur Bewirtschaftung nicht nötig (E.R. 5991, 6073, Gr. 
491066, IW. 04576, 05"), von Amts wegen vom Gerichtsvollzieher 
zu prüfen (E.R. 8294), Geltendmachung durch Eigentümer und 
dingl. Berechtigte nach § 766, durch letztere auch nach § 771 ZPO. 
E.R. 55208, 63371, IW. 08561. Schadensersatzpflicht des betreiben
den Gl. nur bei eigenem Verschulden, E.Gr. 50376. über Zu-
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behör bei Grundstücken §§ 97, 98, 1120 BGB., aber auch II § 37 
Nr. 6, § 55-, § 90- ZVG., bei Schiffen § 1265 BGB., § 478 
HGB. (auch II zu § 162 ZVG.). Der Pfändung von Zubehör 
steht dessen Veräußerung durch den Konkursverwalter gleich, so
weit diese nicht innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen 
Fortführung der bisherigen Wirtschaft erfolgt, E.R. 6986. — Un
pfändbar auch Anspr. auf Herausgabe von Zubehör. — Pfändung 
von Bestandteilen der Hauptsache ist ebenfalls nichtig; 
Ausnahme für ungetrennte Früchte § 810 ZPO.

3 D. h. soweit die Nebengegenstände nicht Zubehör sind (wie 
z. B. die Miets- und Pachtzinsforderungen §§ 1123—1125 BGB.), 
auch getrennte Erzeugnisse, soweit sie nicht Zubehör sind, E.R. 
88103.

4 §§ 20 ff., 148, 162 ZVG. , § 21 ZVG. A. 8, 4, 8. — Altere 
Nealgl. haben Anspruch aus vorzugsweise Befriedigung aus dem 
sich bei der Fahrnisvollstr. ergebenden Erlöse (§ 805 ZPO.).

5 Die nach der Beschlagnahme vorgenommene Pfändung von 
Gegenständen, auf die sich die Hyp. erstreckt, ist absolut — nicht 
nur dem betreibenden Gl. gegenüber — nichtig, E.®r. 49-1066. — 
Der Beschlagnahme gleich steht die Pfändung der Mietzinssorde- 
rnng auf Grund dingl. Titels nach §§ 1123, 1124 BGB., E.R. 
81148, sowie Pfändung im Verwaltungszwangsverfahren auch ohne 
dingl. Titel, E.R. 88102.

§ 866. Die Zwangsvollstreckung in ein Grundstück* er
folgt durch Eintragung einer Sicherungshypothek für die 
Forderung? durch Zwangsversteigerung und durch Zwangs
verwaltungs.

Der Gläubiger kann verlangen, daß eine dieser Maß
regeln allein oder neben den übrigen ausgeführt werde.

Auf Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels darf eine 
Sicherungshypothek* nur für einen Betrag eingetragen 
werden, der die für die Zuständigkeit der Amtsgerichte in 
Streitigkeiten über Vermögensrechtliche Ansprüche fest
gesetzte Wertgrenze" übersteigt. Maßgebend ist der Zeit
punkt, in dem der Antrag auf Eintragung der Sicherungs-
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Hypothek bei dem Grundbuchamt eingeht. Die Vorschriften 
der §§ 4, 5 finden entsprechende Anwendung*.

1 § 20 HeimstG. bestimmt. „Zwangsvollstreckung in eine 
Heimstätte wegen einer persönlichen Schuld des Heimstätters 
ist unzulässig. — Hat die Schuld des Heimstätters bereits be
standen, als er die Heimstätte erwarb, so kann bis zum Ablauf 
eines Jahres nach dem Erwerbe die Zwangsvollstreckung durch 
Eintragung einer Sicherungshypothek beantragt werden; soweit 
die Forderung nach Ablauf von fünf Jahren nach der Eintragung 
der Sicherungshypothek nicht getilgt ist, kann die Zwangsver
steigerung beantragt werden. Ist eine Verschuldungsgrenze ein
getragen, so gilt sie auch für die Eintragung einer Sicherungs
hypothek im Wege der Zwangsvollstreckung. — Die Vorschriften 
über die Beitreibung öffentlicher Abgaben bleiben unberührt."

2 §§ 867, 868. 3 § 869 und unten II.
4 Dieser Satz ist abgeändert durch a. II Nr. 2 $£. 12. 12. 

23. — Wie der ganze 2. Titel d. 2. Abschnittes d. 8. Buchs der 
ZPO., kommt auch dieser Abs. 3 nur für ZwBollst. in das un- 
bewgl. Vm. wegen einer Geldforderung in Betracht, also 
nicht, wenn die zu bewilligende Eintragung einer Sicherungshyp. 
im Streite ist, E.ti. 21 A324, 35 A31®.

5 Zur Zeit 500 RM., § 23 Nr. 1 GV.
6 §§ 4, 5 Hinsicht!, der Berechnung des Betrages. — Zu 

sammenfassung mehrerer Ansprüche (§ 5) desselben Gl. auf den 
Betrag von über 500 Mark nur bei Einheitlichk. des Schuldtitels, 
E.FG. II141. Anwendung auf in mehreren Heberollen festgesetzte 
Unfallberufsgenossenschaftsbeiträge, E..Q. 39 A258, 261, R. 84274. 
Im übrigen muß die fällige Hauptforderung, die übrigens aus 
Zinsrückständen bestehen kann, eines jeden von mehreren Gl. für 
sich 500 Mark übersteigen, E.K. 20 A2y7, 31\ A818, FG. 3245, 4240. 
Keine Eintragung auf einen 500 Mart nicht übersteigenden Rest
betrag, wenn auch ein Teilbetrag über 500 Mark aus demselben 
Schuldtitel eingetragen war, EAl. 40 A301. Unzulässig auch die 
Eintragung einer einheitl. Forderung aus mehreren Teilen, wenn 
die einzelnen Schuldtitcl je 500 Mark nicht übersteigen, E.K. 
43310, R. 48250. Nebenforderungen (Kosten aus Grund Festsetzungs
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beschlusseS aber § 867 8. 4) werden bei ausreichender Hauptforde
rung mit eingetragen, E.FG. 43184, St. 22 A8*. Ein ZinSrecht 
kann durch ZwangShyp. nur dann gesichert werden, wenn eS als 
Nebenrecht einer Kapitalforderung einzutragen ist, E.Ä. SO14* 
Unzulässig aber besondere Hyp. für eine später festgesetzte 500 Mark 
nicht übersteigende Kostenersatzforderung, E.Ä. 61m, unzulässig 
in Pr. Zusammenrechnung mehrerer Gerichtskostenforderungen bei 
Anwendung der §§ 151, 115 Pr. GKG., KSt. 25 A176, 33 A*1. 
Unzulässig auch Zusammenfasiung der Kosten bzw. Steuer- u. 
Stempelforderungen des Reichssiskus und des LandesfiskuS, E.K. 
40 A801. Keine nachträgl. Erhöhung des eingetragenen Kapital
betrages, E.K. 40288. — Einstweil. Verfügungen unterliegen der 
Grenze des Abs. 3 nur, wenn sie auf unmittelbare Bewirkung von 
Geldleistungen gerichtet sind. — Nicht betroffen von ihr werden 
Fälle, in denen, wie z. B. nach § 648 BGB., für den Gl. ein be
sonderer Anspruch auf Einräumung einer Hypothek besteht. Dahin 
gehört auch wohl der Anspruch auf Zwangshyp. auf einer Heim
stätte, § 866 A. 1. — Reichsrl. Ausnahme von der Grenze § 867 
A. 1. — Im Bereiche der landesrechtl. ZwBollstr. weitere Ab
weichungen möglich. —

g 867. Die Sicherungshypothek wird auf Antrag des 
Gläubigers in das Grundbuch eingetragen7' die Eintra
gung ist auf dem vollstreckbaren Titel zu vermerken. Mit 
der Eintragung entsteht die Hypothek8. Das Grundstück 
haftet auch für die dem Schuldner zur Last fallenden 
Kosten der Eintragung8-8.

Sollen mehrere Grundstücke des Schuldners7 mit der 
Hypothek belastet werden, so ist der Betrag der Forderung 
auf die einzelnen Grundstücke zu verteilen8- die Größe 
der Teile bestimmt8 der Gläubiger".

1 Die Bezeichnung der Art u. Höhe der Schuld erfolgt bei 
der Zwangshyp. im Allg. wie bei der rechtSgeschästl. Hyp. 
(§ 28 GBO ), also gewöhn!. Sicherungshyp. (§ 1189 BGB.), 
für die im Schuldtitel in Reichsmark (RM.) angegebene For
derung u. Zinsen unter Beachtung der Grenze des § 866*
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(L.JFG. 3443). — Bei wertbeständigen Schuldtiteln (§§ Off. EntlVO. 
unter V. 8), in denen die Höhe der Geldschuld sich nach dem 
jeweiligen Preise einer bestimmten Gewichtsmenge einer bestimm
ten Ware richtet, erfolgt, wenn es sich nicht um eine als Maßstab 
für eine wertbeständige Hyp. zugelassenen Ware handelt, die 
Eintragung als Höchstbetragshhp. (§ 1190 BGB) unter Einrech
nung der Zinsen in den Höchstbetrag mit der Summe, die sich 
aus der letzten vom Eingang des Antrags veröffentlichten Fest
stellung ergibt (§ 14 S. 2 EntlVO.). Ist die Ware als Hhp.- 
Maßstab zugelassen (auch Feingold und der Dollar), so ist bei 
Nichtanwendung des § 8G63 eine gewöhnl. Sicherungshyp. nebst 
Zinsen als wertbeständig einzutragen, §§ 1—3 WertHG. (unter 
V 7), BO. 29. 6., 5. 10., 2. 11. 23, § 14 S. 1 EntlVO. Auf 
Feingold (nach Gewicht) lautende Schuldtitel können nach Wahl 
der Gl. auch als Goldmarkhhp. (nach Betrag) eingetragen werden, 
wobei i/2790 kg Feingold vier Goldmark entsprechen, VO. 17. 4.24, 
ll.JFG. 401. Ebenso sind die auf Goldmark lautenden Schuldtitel 
einzutragen. Ist in solchen Titeln nicht die Umrechnung nach 
dem Feingoldgewicht vorgesehen, sondern nach 10/48 Dollar oder 
nach dem Umrechnungssatze für Reichssteuern oder gar nicht 
(unter Goldmark schlechthin ist die Reichssteuergm. zu verstehen,

JFG. 3208), so ist eine Höchstbetragsgoldmarkhyp. unter Um
rechnung nach VO. 27. 6. 24 und außer Betrachtlassung des § 8663 
einzutragen. — Aus Schuldtiteln, in denen die Forderung in aus
ländischer Währung ausgedrückt ist (§ 244 BGB.) kann ein auf 
RM. lautendes Grundpfand nur als Höchstbetragshhp. einge
tragen werden. Der Höchstbetrag muß (unbeschadet der Verpflich
tung zur Zahlung nach dem Kurse am Zahlungstage) nach den, 
vom Gl. anzugebenden, vom GBA. nachzuprüfenden Kurse des 
Stahrag&ß'gfä unter Einrechnung der Zinsen eingetragen werden, 
L.R. 10674. — Für die befristet vorläufig nur bis 31. 12. 28, zu
gelassene Eintragung in ausländischer Währung (§§ 1, 3, 13 VO. 
13.12. 20), ist die im Allg. erforderliche Genehmigung der Landes
zentralbehörde auch bei der Zwangshyp. beizubringen und ins Gb. 
einzutragen. — Einträge in Rentenmark u. alter Währung sind 
nicht mehr möglich, L.IFG. 2308, 3340.

2 Der Antrag bedarf nicht der Form des § 29 GBO,. L.R. 71314.
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Die allg. Voraussetzungen einer ZwVollstr. (§§ 750 ff.), insb. Zu
stellung des Schuldtitels (irgendwelcher Art, E.R. 84272) u. er
forderlichenfalls der BollstrKlausel müssen vorliegen, E.Bah. 15636, 
ebenso Nachweis der Sicherheitsleistung (§ 751). Auch die Unter
lassung der Anzeige bei der Militärbehörde (§ 752) macht die Hhp. 
nichtig, EX 49236. Bei Verurteilung zur Zahlung Zug um Zug 
ist die eingetragene Hhp. nichtig, wenn nicht der Annahmeverzug 
des Verurteilten eingetreten war, E.FG. II243. Bescheinigungen 
der Hinterlegungsstelle sollen in Pr. dem a. 9 AGGBO. genügen, 
doch schadet die Verletzung des AVG. nicht, wenn trotzdem dem 
§ 7512 genügt ist, E.K. 41143. Heilbar der Verstoß gegen § 750, 
nicht aber gegen § 798 ZPO., E.K. 43243. Für nicht fällige For
derungen oder Forderungsteile nur Arresthhp., E.FG. 445. Eine 
eigentl. Zwangshhp. wäre inhaltlich unzulässig, E.K. 52126. 
Unzulässig ist die Eintragung, wenn die rechtsgeschäftl. Be
lastung des Grundstücks gesetzlich oder durch staatl. Anordnung 
verboten ist, §§134—136 BGB. Nichtig sind Zwangshhp., die während 
eines Konkurses (§ 141 KO.) oder eines gerichtl. Vergleichsver
fahrens (§§ 32—39' G. 5. 7. 27) über den Eigentümer eingetragen 
sind. E.K. 50223. — Gehen der Antrag auf Eröffnung des Kon
kurses oder Vergleichsverfahrens am selben Tage ein, wie der An
trag auf Eintrag, der Zwangshhp., so ist Gleichzeitigkeit des An
trags nur anzunehmen, wenn sich kein bestimmter Zeitpunkt er
mitteln läßt; § 17 GBO. ist unanwendbar, E.Bah. 25204. — Da 
die Zwangshhp. insofern einer rechtsgeschäftl. gleichsteht, bedarf 
es auch bei ihr der Genehmigung der Behörde, die ein Veräuße- 
rungs- oder Belastungsverbot (§ 135 GBO.) erlassen hatte, z. B. 
der Obersten Militärbehörde nach § 6 G. 3. 7. 16. Fehlen der 
Genehmigung macht das Grundbuch unrichtig, E.K. 52125. R 
10572. — Wegen der Zwangshhp. auf Heimstätten § 866 A. 1. 
Wegen der zu einer Vorerbschaft gehörigen Grundstücke E.FG. 459. 
Das Verfahren richtet sich von der Einbringung des Antrags (§ 13 
GBO.) an nach der GBO., E.R. 48243, 78348, 10674; die Rechts
wirkungen nach dem BGB. und § 868. Zwischenversügungen nach 
§ 18 Abs. 2 GBO. aber nur bei Hindernissen, die sich aus den 
Gbrechtl. Erfordernissen ergeben, also nicht bei Mängeln in den 
Voraussetzungen der ZwVollstr., E.R. 85167. Zulässig insbes., wenn


